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ÄNDERUNG ORDINATIONSZEITEN DR. MARKUS PUTZL 
 

Die Ordination von Dr. Markus Putzl hat seit 01. Oktober 2020 zu nachstehenden Zeiten 
geöffnet, Tel.-Nr. 04715/20801: 
 

Montag                       09.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag                     09.00 – 13.00 Uhr 
Mittwoch                    09.00 – 13.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag                 09.00 – 13.00 Uhr 
Freitag                        09.00 – 13.00 Uhr 
 

Telefonisch ist die Ordination schon ab 08.00 Uhr erreichbar 
Blutabnahmen ab 8.00 Uhr nach Vereinbarung 

 

GEWÄHRUNG VON HEIZZUSCHUSS FÜR DIE HEIZPERIODE 2020/2021 
 

Die Heizzuschussaktion der letzten Jahre wird auch für die heurige Heizperiode fortgesetzt. 
Ansuchen um Gewährung eines Heizzuschusses können bis 26. Februar 2021 beim zuständigen 
Wohnsitzgemeindeamt, Sozialabteilung, 1. Stock, Tür 7, eingebracht werden. 
 

Heizzuschuss in Höhe von € 180,00 
                            Richtsätze (Netto) 
Bei Alleinstehenden / Alleinerziehern        €       920,- 
Bei alleinstehenden PensionistInnen die mindestens 360 Beitragsmonate  
der Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben   €    1.040,- 
Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen  
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil mit volljährigem Kind)        €    1.380,- 
Zuschlag für jede weitere im Haushalt lebende Person                                                     €       150,- 
 

Heizzuschuss in Höhe von € 110,- 
 

Bei Alleinstehenden / Alleinerziehern        € 1.140,-
Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen  
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil mit volljährigem Kind)                      €    1.570,- 
Zuschlag für jede weitere Person im Haushalt lebende Person              €      150,- 
 

Aktuelle Einkommensnachweise (Kontoauszüge) sind bei der Antragstellung vorzulegen. 
 

PENSIONISTENVERBAND KÖTSCHACH-MAUTHEN 
 

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation – auch in unserer Gemeinde – werden unsere Club-
nachmittage bis auf Weiteres abgesagt. Wann wir wieder durchstarten wird zeitgerecht bekannt 
gegeben. 
 

Wir hoffen auf euren Verständnis und bleibt’s gesund! 
Für den Vorstand Obfrau Rita Schwarz 

 
 

A k t u e l l e   I n f o r m a t i o n e n   j e d e r z e i t   u n t e r   www.koetschach-mauthen.gv.at  
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AQUARENA KÖTSCHACH-MAUTHEN 
 

Die Aquarena Kötschtach-Mauthen ist ab 24. Oktober wieder für Sie geöffnet. 
 

 Badebetrieb                                                                  Saunabetrieb 
 

täglich          10.00 bis 21.00 Uhr                                    täglich           13.00 bis 21.00 Uhr 
Dienstag       Ruhetag!                                                     Mittwoch       Damensauna 
                                                                                         Dienstag        Ruhetag! 
 

Die Jahresaktion läuft bis 30. November 2020!  
 

Neuverpachtung Aquarena Restaurant:  
Die neuen Pächter Neuwirth Philip und Adrian mit ihrem Team freuen sich auf Ihren Besuch.  

 

WINTERDIENSTVORKEHRUNGEN 
 

Zäune, Einfriedungen, Hecken, Sträucher, Grenzsteine u. a. sind vom jeweiligen Besitzer oder 
Pächter gegen Schneeräumschäden/Schneedruck durch Räumfahrzeuge zu schützen und mit 
mindestens 2 m langen Schneestangen zu markieren. Für nicht ordnungsgemäße Absicherung bzw. 
Kennzeichnung wird keine Haftung übernommen. Weiters sind in den Wegbereich hereinragende 
Äste bis zur Einfriedung zurückzuschneiden. Im Behinderungsfall kann die Räumung nicht 
ordnungsgemäß erfolgen, wofür der Liegenschaftsbesitzer haftbar gemacht wird. Stempel, Steine, 
Steckeisen u. a. dürfen nicht im Bankettbereich angebracht sein. Bei Beschädigungen an Räumfahr-
zeugen durch Hindernisse haftet der Liegenschaftsbesitzer/Verursacher.  

 

Anfallende Reparaturkosten müssen in Rechnung gestellt werden! 
 

STROMFRESSER RAUS – IDEEN KÖCHE REIN 
 

Sie können sich ganz einfach ein Formular und die Richtlinien für die Abgabe* Ihres Kühl- und 
Gefriergerätes auf der Gemeindehomepage herunterladen oder diese im Büro des Vereins 
energie:autark zwischen 08.15 – 12.15 Uhr abholen.  
Ihr Anmeldeformular VOR der Abgabe Ihres Kühl- und Gefriergerätes bitte per E-Mail, Postkasten 
Tourismusbüro oder persönlich abgeben PLUS ein Foto vom Typenschild. 
 

Die Abgabe des Formulars ist bis 23.November 2020 möglich. 
 

Die Abgabetermine für das Kühl- und Gefriergerät beim ASZ Kötschach-Mauthen sind ausschließ-
lich an den Donnerstagen: 05., 12., 19. und 26. November 2020 von 13.00- 15.30 Uhr möglich. 
 

Am Donnerstag, dem 26.November 2020 ist der letzte mögliche Abgabetermin beim ASZ 
Kötschach-Mauthen. Bitte bedenken Sie, dass eine Abgabe ohne Anmeldeformular und Foto 
außerhalb der angegebenen Abgabetermine leider nicht möglich ist. 
 

Für den Ideenköche Wettbewerb gibt es die Teilnahmebedingungen auch online! Einsendeschluss: 
01. April2021! (unter: Förderrichtlinien Ideenköche rein) 
 

JUGENDARBEIT: MY VOICE IS MY POWER 
 

„ZUKUNFTSGAIL!“ –  Ein Rap für die Umwelt von und für Jugendliche dieser Welt, da 
Umweltschutz, Energieverbrauch und Konsum die brennenden Themen unserer Zeit sind. Danke an 
alle Mitwirkenden Jugendlichen des JUZE Kötschach-Mauthen, Aineter Sabine, Jay, Georg Viktor 
Emmanuel, Mag. Daniela Schelch, Mag. Teresa Paul. Jetzt online auf www.weitblick.at!  

 


